
legt – und beginnen nun zu zwei-
feln, ob der Plan aufgeht: Was be-
deutet diese Unsicherheit für die 
Genossenschaften? Wird eine Ver-
treter- oder Generalversammlung 
gegen Jahresende als Präsenzver-
anstaltung möglich sein? Was, 
wenn kurz zuvor eine nächste In-
fektionswelle ausbricht und er-
neute Kontaktbeschränkungen 
notwendig werden, die Präsenz-
veranstaltungen ausschließen?

Frühzeitig reagiert
Die Münchner Bank hat gemein-
sam mit dem Entwicklungspartner 
der Anwendung agree21ARpro, 
der denkende portale gmbh, früh-
zeitig und erfolgreich eine Lösung 
zur Durchführung einer virtuellen 
Vertreterversammlung erarbeitet. 
Das Institut kam Anfang April 
2020 mit klaren Vorstellungen auf 
den Entwickler zu. Die Idee: In 
einem virtuellen Datenraum sollte 
den Vertretern die Einsichtnahme 
in übersichtlich strukturierte Sit-
zungsunterlagen ermöglicht und 
im Anschluss daran die Beschluss-
fassung durchgeführt werden.

I
n den vergangenen Monaten hat 
die alles beherrschende Corona-
Pandemie deutlich gezeigt, wie 
dringend die Digitalisierung der 

Wirtschaft ist. Auch in der Banken-
branche waren in kurzer Zeit um-
fassende Maßnahmen umzusetzen, 
etwa Home- oder Mobile Office bis 
hin zu virtuellen Vertreterversamm-
lungen. Mit dem Gesetz über Maß-
nahmen im Gesellschafts-, Genos-
senschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 
Wohnungseigentumsrecht zur Be-

kämpfung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie hat der Ge-
setzgeber Möglichkeiten geschaf-
fen, dass juristische Personen auch 
ohne entsprechende Regelungen 
in den Statuten die Möglichkeit ha-
ben, über digitale Wege beschluss-
fähig zu sein (siehe BI 7/2020, Seite 
75).

Die gesetzlichen Vorgaben sind 
das eine. Die praktischen Fragen 
das andere: Wie kann die Vertre-
ter- oder Generalversammlung 
rechtssicher durchgeführt und da-
bei gleichzeitig eine möglichst 
hohe Akzeptanz bei den Beteilig-
ten geschaffen werden? Darauf 
mussten Antworten gefunden 
werden.

Auch wenn im Hinblick auf die 
aktuellen Lockerungen viele 
Volksbanken und Raiffeisenban-
ken ein wenig aufatmen: Es bleibt 
ungewiss, wie nachhaltig die bal-
dige Rückkehr zur Normalität ist 
und wie sich die Entwicklung im 
weiteren Verlauf des Jahres ge-
stalten wird. Viele Institute haben 
ihre Vertreterversammlung hoff-
nungsvoll in das vierte Quartal ver-

Vertreterversammlung

Für die Zukunft  
bestens aufgestellt
Die Coronakrise hat nahezu jedes Unternehmen vor größte Herausforderungen gestellt 

– auch Genossenschaftsbanken. Die rechtssichere Durchführung von Vertreterver-

sammlungen ohne physische Präsenz ist eine davon. Die Münchner Bank hat sich 

dieser Herausforderung erfolgreich gestellt.

Bernd Schilbach und Thomas Schnitzlein

Bernd Schilbach ist Geschäftsführer der  
denkende portale gmbh.

E-Mail: bschilbach@denkende-portale.de

Thomas Schnitzlein ist Prokurist und Leiter 
Vorstandsstab/Gremien/Recht bei der  
Münchner Bank eG.

E-Mail: thomas.schnitzlein@ 
muenchner-bank.de
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Das Konzept sieht in der ersten 
Phase (Informationsphase) vor, 
dass die Vertreter in einem extra 
eingerichteten digitalen Daten-
raum die Sitzungsunterlagen ein-
sehen und ihre Fragen an die Bank 
stellen können. In der zweiten 
Phase (Beschlussphase) fassen die 
Vertreter die erforderlichen Be-
schlüsse. Erst nach Abschluss die-
ser Phase werden die Abstim-
mungsergebnisse den Beteiligten 
bekanntgegeben.

Ergebnis: Vom 6. bis zum 13. 
Mai 2020 konnte die Vertreterver-
sammlung virtuell und erfolgreich 
stattfinden. Die Handhabung des 
Datenraums ist klar strukturiert 
und intuitiv bedienbar. Vertreter 
und Ersatzvertreter kamen mit der 
virtuellen Durchführung der Ver-
treterversammlung hervorragend 

zurecht, wie auch die überdurch-
schnittlich hohe Beteiligungsquo-
te von mehr als 70 Prozent zeigt.

Nutzung als ständige 
Informationsplattform
Die Münchner Bank ist damit auch 
für die Zukunft bestens aufge-
stellt: Der virtuelle Datenraum für 
die Vertreter ist für künftige Ver-
treterversammlungen stets ein-
satzbereit und wird zudem auch 
als Informationsplattform für die 
regelmäßige Kommunikation mit 
den Vertretern genutzt. In einem 
allgemeinen Bereich wird die 
Münchner Bank ihren Vertretern 
künftig sowohl dauerhafte Infor-
mationen bereitstellen, wie bei-
spielsweise die wichtigsten Unter-
nehmenskennzahlen, das Mitglie-
dernetzwerk, das soziale Engage-

ment sowie aktuelle Informatio-
nen aus der Kreditgenossenschaft 
und der genossenschaftlichen Fi-
nanzGruppe. Durch diese flexible 
und dauerhafte Kommunika-
tionsplattform wird die Münch-
ner Bank einen stetigen und re-
gen Austausch mit ihren Vertre-
tern fördern und diese auch hier-
durch weiterhin in wichtige Unter-
nehmensentscheidungen – etwa 
durch Meinungsumfragen – mit 
einbeziehen.

Mit Rundschreiben vom 12. Juni 
2020 hat der BVR bereits eine über-
arbeitete Fassung der Mustersat-
zungen und Musterwahlordnun-
gen vorgelegt. Bei entsprechender 
Satzungsänderung ist es Genossen-
schaften hierdurch möglich, auch 
nach Ablauf der Befristung der ein-
schlägigen Gesetzesänderungen, 

Ist Egoismus
ein Muss?
Entdecken Sie die Versicherung 
mit der genossenschaftlichen Idee.

Du bist nicht allein.

nicht-allein.de
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Die Eingabemaske zur Stimmab-
gabe musste folgende drei Optio-
nen enthalten: Zustimmung, Ab-
lehnung und Enthaltung. Dabei 
war sicherzustellen, dass jeweils nur 
eine Option je Beschlussvorschlag 
gewählt werden konnte.

Zur Kommunikation sollte für 
die Genossenschaft die Möglich-
keit einer dokumentierten Kon-
taktaufnahme zu den Nutzern aus 
dem Portal heraus (Serien-E-Mails) 
geschaffen werden, ebenso wie 
eine bilaterale Kontaktmöglich-
keit über ein individuelles Kon-
takt-/Anfrageformular. Des Wei-
teren wurden zusätzliche Ordner/
Menüpunkte für ergänzende 
Unterlagen ohne unmittelbaren 
Zusammenhang mit den Sitzungs-
unterlagen (zum Beispiel Satzung, 
Geschäftsbericht o. ä.) gewünscht. 
Ferner sollten Verknüpfungen zu 
den Links weiterer Webseiten ge-
setzt, Bild- und Audiodateien ein-

ihre General- und Vertreterver-
sammlungen weiterhin digital 
durchführen zu können.

Eine große Bedeutung hat da-
bei selbstverständlich die Daten-
sicherheit. Hierfür liegt dem An-
bieter von agree21ARpro ein Zer-
tifikat vor, das die Vertraulichkeit 
der Übermittlung der Unterlagen 
und ein angemessenes Schutz-
niveau dieser sensiblen Daten be-
stätigt. Aus diesem Grunde wur-
den die erforderlichen Zugangs-
daten (Benutzername und Pass-
wort) auch von der Bank in zwei 
getrennten Schreiben auf postali-
schem Wege versandt und dabei 
die Durchführung der digitalen 
Vertreterversammlung in anschau-
licher Weise vermittelt.

Die technischen und fach-
lichen Anforderungen
Die Münchner Bank hatte klar de-
finierte Anforderungen an eine 

digitale Vertreterversammlung, 
die entsprechend umgesetzt wer-
den konnten. Die Versammlungs-
unterlagen sollten dabei rechtzei-
tig vor Beginn der Beschlussphase 
in das Vertreterportal zur Einsicht 
eingestellt werden. Im Rahmen 
der hieran anschließenden Be-
schlussfassung musste sicherge-
stellt werden, dass die mehrfache 
Stimmabgabe eines Vertreters je 
Tagesordnungspunkt ausge-
schlossen ist und die Stimmab-
gabe geheim erfolgt, sodass das 
Abstimmungsverhalten des Ver-
treters nicht ersichtlich wird. Am 
Ende der Beschlussphase durfte 
somit nur das Abstimmungs-
ergebnis bekannt sein – bei ent-
sprechender Dokumentation, 
welcher Vertreter sich an der Be-
schlussfassung beteiligt hat. Wäh-
rend dieser Zeit durften auch 
keine Zwischenergebnisse sicht-
bar sein.
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gestellt werden können sowie 
die Umsetzung des institutseige-
nen Corporate Designs sicherge-
stellt sein. 

Die beteiligten Gruppen 
Besonders wichtig für das System 
sind die unterschiedlichen Auf-
gaben und entsprechenden Be-
rechtigungen der Beteiligten: Die 
fachlichen Administratoren (Sys-
temadministrator und Mitarbei-
ter der Genossenschaft) bedienen 
den Datenraum und stellen die 
Sitzungsunterlagen in den Daten-
raum ein. Die Vertreter erhalten 
Zugriff auf die Sitzungsunterla-
gen während der Informations-
phase – insbesondere zur Ein-
arbeitung im Vorfeld der Be-
schlussphase – und während der 
Beschlussphase Zugriff auf die 
Abstimmungsformulare. Die Ver-
treter können mit der Bank un-
mittelbar aus dem Portal heraus 
kommunizieren und Fragen zu 
beschlussrelevanten Themen und 
sonstigen Punkten der Tagesord-
nung stellen.

Die Ersatzvertreter (auch 
 „Verhinderungsvertreter“) ha-
ben ebenfalls die Möglichkeit, 
die Dokumente einzusehen, je-
doch sind sie nicht stimmberech-
tigt. Sie sind gewählt, um unter 
Umständen an die Stelle eines 
ausscheidenden Vertreters zu 
 rücken. Gäste sind unter ande-
rem die Vertreter des Genossen-
schaftsverbands und Mitarbeiter, 
die keine fachlichen Administra-
toren sind, aber Zugriff auf den 
Datenraum erhalten sollen. Ihre 
Berechtigungen entsprechen 
denen der Ersatzvertreter.

Bestens gerüstet
Die Entscheidung für die Durch-
führung einer virtuellen Vertre-
terversammlung hat sich für die 
Münchner Bank gelohnt. Es war 
richtig, mit einem klar definier-
ten Anforderungsprofil nach 

einer nachhaltigen und rechtssi-
cheren Lösung zu suchen, von der 
nun auch andere genossenschaft-
liche Institute profitieren können. 
Denn ob die aktuelle Pandemie 
wieder aufflammt, ähnliche zu-
künftige Ereignisse zu erneuten 
Einschränkungen führen oder 
die Genossenschaft die Vertre-

terversammlung unabhängig 
davon in digitaler Form durch-
führen möchte, ist ungewiss. 
Die Bank ist auf jeden Fall bes-
tens gerüstet – mit einer rechts- 
und zukunftssicheren sowie kom-
fortablen Technologie, die zu-
dem von den Beteiligten äußerst 
positiv aufgenommen wird. BI
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